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Zitat von O. Meier

Was ist es dann, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, das nicht angemessen ist?
Findest du das gesund?

Wenn es gesundheitlich für linnea78 vertretbar ist, vor der vollständigen Genesung wieder zu
arbeiten, steht dem rechtlich nichts im Wege. Und solange es nicht vertretbar ist, ist es auch
absolut sinnvoll und notwendig, noch nicht wieder zu arbeiten.

Bei der Erwähnung eines schlechten Gewissens in die Richtung Verhaltenstherapie zu beraten,
finde ich hingegen vollkommen anmaßend. Ähnliches gilt für die "Ferndiagnostik" ab wann
denn ein schlechtes Gewissen überhaupt angemessen ist und wann nicht, ohne in der
konkreten Situation zu stecken.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/56963-rechtliche-frage-an-kr%C3%BCcken-zum-
dienst/?postID=650490#post650490

https://www.lehrerforen.de/thread/56963-rechtliche-frage-an-kr%C3%BCcken-zum-dienst/?postID=650487#post650487
https://www.lehrerforen.de/wcf/user/27970-linnea78/
https://www.lehrerforen.de/thread/56963-rechtliche-frage-an-kr%C3%BCcken-zum-dienst/?postID=650490#post650490
https://www.lehrerforen.de/thread/56963-rechtliche-frage-an-kr%C3%BCcken-zum-dienst/?postID=650490#post650490

